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Diese besonderen Betriebsanweisungen 
geben einen Hinweis auf Risiken und 
Lösungsmöglichkeiten beim Betrieb von 
Steinhärtekesseln und dienen als Grund­
lage zur Unterweisung von Wärtern von 
Steinhärtekesseln.
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1.	 Bedienungspersonal

1.1	 Steinhärtekessel dürfen nur von 
Personen bedient werden, die 
über die Betriebsweise und die 
Gefahren beim Betrieb der Kessel 
unterwiesen worden sind. Ventile 
und Verschlüsse der Steinhärte­
kessel dürfen nur von Personen 
betätigt werden, die durch die Be­
triebsleitung dazu schriftlich er­
mächtigt sind.

1.2	 Der Wärter gilt nur als unterwiesen 
und zur Bedienung und Wartung 
der Härtekessel befugt, wenn er 
die vollzogene Unterweisung und 

die Kenntnisnahme dieser „Be­
sonderen Betriebsanweisungen“ 
schriftlich bestätigt hat. 

2.	Beschicken der Stein­
härtekessel

Beim Einschieben und Ausziehen der 
Härtewagen dürfen die Ausziehmittel 
(Seile, Stangen und dergleichen) nicht 
über die Steinhärtekesselsohle schlei­
fen. Die Ausziehmittel sind über die 
Achsen der Härtewagen oder seitlich 
über die Schienenböcke zu führen, 
wenn sie nicht durch besondere Ab­
standhalter von der Steinhärtekessel­
sohle ferngehalten werden.

3.	Schließen von Stein­
härtekesseln

3.1	 Bei Schnellverschlüssen ist nach 
dem Schließen zu prüfen, ob die 
Verschlussteile (Deckel und Kes­
selring) vollständig übereinander 
greifen beziehungsweise die Ver­
schlussarme sich in der Endstel­
lung befinden.

3.2	Bei Kesseln mit zwei Verschluss­
deckeln sind beide Verschlüsse zu 
prüfen, auch dann, wenn eine der 
beiden Kesselöffnungen ständig 
unbenutzt bleibt.

Abbildung 1:  Steinhärtekesselwärter beim Öffnen eines Steinhärtekessels
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	 Während der Härtephase
	 ∆T2max = 30 K

	 Während der Überlass- oder  
Ablassphase	

	 ∆T3max = 60 K

5.2	Jedes Überschreiten der zulässi­
gen Temperaturdifferenzen ist der 
Betriebsleitung zu melden.

5.3	Die Ursachen für das Überschrei­
ten der zulässigen Temperaturdif­
ferenzen sind unverzüglich, spä­
testens jedoch vor Beginn des 
nächsten Härtevorganges zu be­
seitigen.

Folgende Zusammenhänge sind gegeben:

*)	 ________________________________

	 ________________________________

6.	Öffnen der Stein­
härtekessel

6.1	 Vor dem Öffnen der Steinhärtekes­
sel durch Betätigen der Kondensat-
ableiteinrichtung das Kondensat 
restlos aus dem Steinhärtekessel 
ableiten.

6.2	Das Kondensatablassventil und 
die Abschlammvorrichtung sind 
wieder zu schließen, bevor der 
Steinhärtekessel geöffnet wird.

4.	Meldung von Störungen 
und Sicherheitsmängeln

Mängel an den Steinhärtekesseln und 
seinen Ausrüstungsteilen sind der Be­
triebsleitung sofort zu melden. Zu die­
sen Ausrüstungsteilen zählen insbe­
sondere
•	� das Sicherheitsventil,
•	� die Sicherheitsvorrichtung am 

Schnellverschluss (Druckwarnein­
richtung),

•	� alle Absperr-, Überlass-, Entspan­
nungs- und Kondensatablassven­
tile und 

•	� die Manometer

*)	 _____________________________

	 _____________________________

sowie die Ausrüstungsteile, die einen 
spannungsgünstigen Betrieb gewähr­
leisten müssen, wie zum Beispiel
•	 Schlammfangtöpfe
•	 Kondensatsammelbehälter 
•	 Kondensatableiter
•	 Entlüftungseinrichtungen
•	 Druck- und Temperaturschreiber 
•	 Mess- und Regeleinrichtungen so­

wie Kontrollleuchten und 
•	 Alarmeinrichtungen

*)	 _____________________________

	 _____________________________

5.	 Spannungsgünstiger 
Betrieb

5.1	 Die Temperaturdifferenzen zwi­
schen Sohle und Scheitel der 
Steinhärtekessel lassen den Span­
nungszustand erkennen. Die Tem­
peraturdifferenzen sind bei jeder 
Aufheiz-, Härte- und Überlass- 
oder Ablassphase zu überwachen. 
Die maximal zulässigen Tempera­
turdifferenzen (∆T) betragen:

	 Während der Aufheizphase
	 ∆T1max = 60 K

6.3	Mit dem Öffnen eines Steinhärte­
kessels darf erst begonnen wer­
den, wenn der Überdruck im Kes­
sel auf Null abgesunken ist 
(Manometerkontrolle und Beob­
achtung der Druckwarneinrich­
tung).

6.4	Beim Öffnen eines Steinhärtekes­
sels ist auf die Gefahren durch 
austretenden Dampf zu achten, 
damit die Bedienungsperson und 
Dritte nicht gefährdet werden. Ist 
im Ausnahmefall – zum Beispiel 
bei Störungen – beim Öffnen des 
Steinhärtekessels mit vorhande­
nem Restkondensat zu rechnen, 
besteht erhöhte Verbrühungsge­
fahr durch plötzlich freiwerdenden 
Dampf.

6.5	In diesen Fällen darf der Kessel 
erst vollständig geöffnet werden, 
nachdem das Kondensat bei leicht 
angelüftetem Deckel – in Fangvor­
richtung – abgeflossen ist. Die 
Störung ist sofort der Betriebslei­
tung zu melden. Der Steinhärte­
kessel darf erst nach Beseitigung 
der Störung weiterbetrieben wer­
den.

*)	 _____________________________

	 _____________________________

7.	 Zusätzliche 
Bedienungsregeln 
für das Öffnen von 
Steinhärtekesseln mit 
Schnellverschlüssen

7.1	 Bei Kesseln mit Frischdampfan­
schluss für die Dichtung ist vor 
dem Öffnen des Deckels die 
Frischdampfleitung zu schließen.

7.2	 Die Deckelverriegelung darf erst 
dann geöffnet werden, wenn der 
Druck in den Dichtungskammern 
auf Null zurückgegangen ist. Hier­

Ursachen Maßnahmen

Kondensatstau Abschlammventil von 
Hand betätigen; Sieb 
und Schlammfang­
topf reinigen; Kon­
densatanlage prüfen 
und eventuell instand 
setzen

Kesselsohle 
verschmutzt

Steinhärtekesse 
ausfegen

Zu schnelles 
Aufheizen

Dampfeinlassventil
drosseln 
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von hat sich die Bedienungsper­
son selbst zu überzeugen.

7.3	 Der Deckel selbst darf erst gelöst 
werden, wenn auch aus dem Ab­
sperrorgan des Druckkontrollstut­
zens (Druckwarneinrichtung) kein 
Dampfstrahl, sondern nur eine 
wehende, leichte Dampffahne 
austritt.

7.4	 Tritt in der Fanglappenstellung des 
Deckels noch Dampf am Deckel­
rand mit einem zischenden und 
pfeifenden Geräusch aus, so ist 
das Lösen des Deckels zu unterbre­
chen und erst dann fortzusetzen, 
wenn das geräuschlose Entwei­
chen des Dampfes am Deckelrand 
die Drucklosigkeit im Kessel an­
zeigt.

7.5	 Nach dem Öffnen eines Steinhär­
tekessels müssen die zu diesem 
Kessel führenden Frischdampf- 
oder Überlassventile sowie Kon­
densatablassventile solange ge­
schlossen bleiben, bis auch der 
Kessel wieder vorschriftsmäßig 
verschlossen ist.

*)	 _____________________________

	 _____________________________

			 

8.	Reinhaltung der Stein­
härtekessel und regel­
mäßige Kontrollen

8.1	 Bei Arbeiten in den Steinhärtekes­
seln – auch bei Reinigungsarbei­
ten – ist die BG-Regel „Behälter, 
Silos und enge Räume, Teil 1: Ar­
beiten in Behältern, Silos und en­
gen Räumen“ (BGR 117-1) der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallver­
sicherung zu beachten. Das be­
deutet unter anderem, dass 
Frischdampfleitungen, Überlass­
dampfleitungen und Kondensat­
leitungen durch zwei hintereinan­
derliegende Absperreinrichtungen 

zu schließen sind, zwischen die­
sen beiden Absperreinrichtungen 
eine geeignete Verbindung mit der 
Außenluft (Zwischenentspannung) 
herzustellen ist und die Betäti­
gungsorgane gegen unbeabsichtig­
tes, unbefugtes oder irrtümliches 
Öffnen zu sichern sind.

8.2	Beim Betrieb der Steinhärtekessel 
sind grobe Verunreinigungen, wie 
herabgefallene Rohlinge, laufend 
zu beseitigen (Sichtkontrolle bei 
Chargenwechsel zum Beispiel mit 
Handscheinwerfer).

8.3	Eine regelmäßige Reinigung der 
Steinhärtekesselsohle – zum Bei­
spiel durch Ausfegen der Siebe 
und Schmutzfänger – ist bei Be­
darf, mindestens jedoch einmal 
wöchentlich, vorzunehmen.

8.4	Bei jedem Chargenwechsel ist die 
Dichtheit der Dampfeinlass- und 
Dampfüberlassventile durch Be­
sichtigung zu prüfen.

8.5	Die Innenwandungen der Ver­
schlussdeckel sind gegebenen­
falls auf Wassermarken hin zu 
kontrollieren, die einen Defekt des 
Kondensatableitsystems oder  
fehlerhaftes Ablassen des Kon­
densatwassers anzeigen. Der 
Steinhärtekessel darf erst weiter­
betrieben werden, wenn der  
Defekt beseitigt ist. Die Wasser­
marken sind zu entfernen, um wei­
tere Kontrollen zu ermöglichen.

8.6	In angemessenen Zeitabständen 
sind die Ausziehmittel auf ein­
wandfreien Zustand hin zu prüfen 
(Drahtbrüche, Zustand der Klemm­
verbindungen, Knoten und der­
gleichen).

8.7	In angemessenen Zeitabständen 
sind auch die Innenwandungen 
der Steinhärtekessel auf mechani­
sche Beschädigungen durch zum 
Beispiel schief laufende Härtewa­
gen zu prüfen. Defekte Härtewa­
gen sind auszumustern.

Rechtsgrundlagen:

•	� Vierzehnte Verordnung zum Geräte- 
und Produktsicherheitsgesetz 
(Druckgeräteverordnung –  
14. GSPGV)

•	� Betriebssicherheitsverordnung – 
BetrSichV: Besondere Druckgeräte 
nach § 17

•	� Betriebssicherheitsverordnung – 
BetrSichV Anhang 5: Prüfung beson­
derer Druckgeräte nach § 17,  
Nr. 15 Steinhärtekessel

•	� TRBS 1201 Teil 2 „Prüfung bei Gefähr­
dungen durch Dampf und Druck“;

	 TRBS 2141 „Gefährdungen durch 
Dampf und Druck – Allgemeine An­
forderungen“ und Folgeteile;

	 TRBS 1203 „Befähigte Personen“

8.8	In angemessenen Zeitabständen 
(mindestens wöchentlich) ist die 
ordnungsgemäße Funktion von 
Fest- und Loslagern der Steinhär­
tekessel zu prüfen.

*) ______________________________

*) = Leerzeile für eventuelle Ergänzungen

INFORMATIONEN

Dieses und andere Fachinformations­
blätter stehen zum Downloaden unter 
www.vbg.de/glaskeramik kostenlos zur 
Verfügung. 
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